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Erbrecht für nichteheliche Kinder

Es besteht Gleichstellung bei gesetzlicher Erbfolge

Diese Infografik dient lediglich zur Orientierung und ersetzt keine fachliche Beratung durch einen Anwalt oder Notar.

(Stand Januar 2021)

In Deutschland gilt für das Familienerbrecht: „Das Gut rinnt wie das Blut.“

Nichteheliche Kinder sind nach dem Erbrecht den adoptierten und ehelichen Kindern bzw. 
Kindern aus eingetragenen Lebensgemeinschaften gleichgestellt. Sie erben nach der 

gesetzlichen Erbfolge zu gleichen Teilen.
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Das Einfordern des 
gesetzlichen Pflichtteils

Nichteheliche Kinder fordern 
ihren Anteil am Erbe direkt 
bei der Erbengemeinschaft 
ein. Sie können dies mündlich 
und schriftlich tun.

Möchte ein uneheliches Kind seinen Pflichtteil einfordern, muss es zuerst wissen, 
wie hoch der Nachlass ist. Nur so lässt sich die Höhe seines Erbteils bestimmen. 
Alle pflichtteilsberechtigten Personen besitzen nach § 2314 BGB ein Recht auf 

Auskunft gegenüber der Erbengemeinschaft.

Erbteil

Um Streitigkeiten und Kosten zu sparen, ist es ratsam, 
zuerst mit den anderen Erben zu sprechen.

Generell empfiehlt es sich immer für alle beteiligten Parteien eine gütliche Einigung 
anzustreben, um einen langjährigen, nervenaufreibenden Streit zu vermeiden.

Wenn sich diese weigern zu kooperieren, kann 
eine schriftliche Einforderung durch einen 
Anwalt erfolgen, um die Ernsthaftigkeit hinter 
der Angelegenheit zu betonen.


